
Anlage 7

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kleve vom 
07.02.2008

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW, 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV NRW, S. 380), 
der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG 
NW) vom 21.06.1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV. 
NRW. S. 306), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 
27.09.1994 (BGBl. I 1994, S. 2705 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 
Vereinfachung der abfallrechtlichen Überwachung vom 26.07.2006 (BGBl. I 
2006 S. 1619), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I 
2002, S.1938ff.) sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.07.2006 (BGBl. I 2006, S. 1466) hat der Rat 
der Stadt Kleve in seiner Sitzung vom12.12.2007 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Aufgaben und Ziele

(1) Die Stadt Kleve betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maß-
gabe der Gesetze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öf-
fentliche Einrichtung wird als „kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ be-
zeichnet und bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

(2) Die Stadt Kleve erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufga-
ben, die ihr gesetzlich zugewiesen sind:
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kleve vom 
TT.MM.JJJJ

Aufgrund der §§ 7 bis 9, 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 
(GV. NRW. 2011, S. 685 ), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24. 
Februar 2012 (BGBl. I 2012, S. 212ff.), § 7 der Gewerbeabfall-Verordnung vom 
19. Juni 2002 (BGBl. I 2002, S. 1938ff., zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 23 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts vom 24. 
Februar 2012, BGBl. I 2012, S. 257), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863, ber. 975), des Elekt-
ro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vom 16. März 2005 (BGBl. I . 762), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 
212) sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 2009, S. 2353), in Verbindung mit der 
Satzung der Stadt Kleve über die Anstalt des öffentlichen Rechts ,USK-
Umweltbetriebe der Stadt Kleve’ vom 17. Dezember 2008 haben der Verwal-
tungsrat der USK-Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR in seiner Sitzung vom 
TT.MM.JJJJ sowie der Rat der Stadt Kleve in seiner Sitzung vom TT.MM.JJJJ 
folgende Satzung beschlossen:

Hinweis: Die Bezeichnung der männlichen Form (z.B. der Eigentümer) gilt glei-
chermaßen für die weibliche Form.

§ 1
Aufgaben und Ziele

(1) Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR (im Weiteren: ‚USK’) betreiben die 
Abfallentsorgung im Gebiet der Stadt Kleve nach Maßgabe der Gesetze und 
dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird als 
„kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche 
und wirtschaftliche Einheit.

(2) Die USK erfüllen insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die 
ihr gesetzlich zugewiesen sind:
1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen
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2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwer-
tung und Entsorgung von Abfällen
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit 
dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allge-
meinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und 
Deponierung der Abfälle aus privaten Haushaltungen wird vom Kreis Kleve 
nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfallsatzung wahrgenommen. Die 
Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Deponie-
rung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten 
wird aufgrund einer Pflichtenübertragung gemäß § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG von 
der KKA in eigener Zuständigkeit und Verantwortung wahrgenommen.

(4) Die Stadt Kleve kann sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Ab-
sätzen 1 – 3 Dritter bedienen (§ 16 KrW-/AbfG).

(5) Die Stadt Kleve wirkt darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grund-
stücken oder in öffentlichen Einrichtungen der Stadt Kleve durchgeführt wer-
den, die Maßgaben des § 2 LabfG NRW beachtet und insbesondere vorrangig 
Gebrauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wiederverwendbarkeit 
oder Verwertbarkeit auszeichnen.

§ 2
Abfallentsorgungsleistungen der Stadt Kleve

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt Kleve aus privaten Haushal-
tungen sowie aus anderen Herkunftsbereichen umfasst das Einsammeln und 
Befördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlag-
stationen des Kreises Kleve oder der KKA (§ 1 Abs. 4), wo sie sortiert, verwer-
tet oder umweltverträglich beseitigt werden. Wiederverwertbare Abfälle wer-
den getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwertung zuge-
führt werden können. Als Abfälle aus privaten Haushaltungen gelten alle Ab-
fälle, die unmittelbar in einem der persönlichen Lebensführung dienenden 
Haushalt in der Stadt Kleve üblicherweise und regelmäßig anfallen. Keine 
Abfälle aus privaten Haushaltungen sind insbesondere Bauabfälle oder Altau-
tos i.S.d. § 2 AltautoV.

2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung 
und Entsorgung von Abfällen
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit
dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
4. Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allge-
meinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet.

(3) Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Verbrennung und Depo-
nierung der Abfälle wird vom Kreis nach einer von ihm hierfür erlassenen Abfall-
satzung wahrgenommen. Die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, 
Verbrennung und Deponierung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushalten wird aufgrund einer Pflichtenübertragung gemäß § 22 
KrWG von der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH, Weezer Straße 3, 47589 
Uedem (im Weiteren: ‚KKA) in eigener Zuständigkeit und Verantwortung wahr-
genommen.

(4) Die USK können sich zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 -
3 Dritter bedienen (§ 22 KrWG).

(5) Die USK wirken darauf hin, dass bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken 
oder in öffentlichen Einrichtungen der Stadt Kleve durchgeführt werden die 
Maßgaben des § 2 LAbfG NRW beachtet und insbesondere vorrangig Ge-
brauchsgüter verwendet werden, die sich durch Wiederverwendbarkeit oder
Verwertbarkeit auszeichnen.

§ 2
Abfallentsorgungsleistungen der USK

(1) Die Entsorgung von Abfällen durch die USK aus privaten Haushaltungen 
sowie aus anderen Herkunftsbereiche umfasst das Einsammeln und Befördern 
der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des 
Kreises Kleve oder der KKA (§ 1 Abs. 4), wo sie sortiert, verwertet oder umwelt-
verträglich beseitigt werden. Wiederverwertbare Abfälle werden getrennt einge-
sammelt und befördert, damit sie einer Verwertung zugeführt werden können.

s. § 6 Abs. 1!
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(2) Im Einzelnen erbringt die Stadt Kleve gegenüber den Benutzern der kom-
munalen Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei 
alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren nativ- und derivativorgani-
schen Abfallanteile zu verstehen, d.h. alle im Abfall enthaltenen biologisch 
abbaubaren organischen Abfallanteile wie z.B. ungegarte Speisereste, Zim-
mer- und Gartenpflanzen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, Rasen-
schnitt und sonstige Gartenabfälle

3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es sich nicht um Hygiene-
papier, Papierschnipsel, Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pap-
pe/Papier/Karton handelt

4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen/Sperrmüll im Hol-
und Bringsystem (§ 16)

5. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen aus privaten 
Haushaltungen mit Schadstoffmobilen

6. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsor-
gung von Abfällen

7. Aufstellen, Unterhaltung und Entleeren von Straßenpapierkörben

8. Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücks-
bezogene Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen, durch grundstücksbezogene 
Sammlungen im Holsystem sowie durch eine getrennte Einsammlung von 
Abfällen außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezogenen Abfallentsor-
gung. Die näheren Einzelheiten sind in den §§ 4, 10 – 16 dieser Satzung ge-
regelt.

(2) Im Einzelnen erbringen die USK gegenüber den Benutzern der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen:

1. Einsammeln und Befördern von Restabfall.

2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Unter Bioabfällen sind hierbei alle 
im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren Abfallanteile zu verstehen (vgl. § 3 
Abs. 7 KrWG) , d.h. alle im Abfall enthaltenen biologisch abbaubaren organi-
schen Abfallanteile wie z.B. ungegarte Speisereste, Zimmer- und Gartenpflan-
zen, Sträucher, Strauch- und Baumastschnitt, Rasenschnitt und sonstige Gar-
tenabfälle.

3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es sich nicht um Hygienepa-
pier, Papierschnipsel, Einweg-Verkaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton 
handelt.

4. Einsammlung und Beförderung von sperrigen Abfällen/Sperrmüll (§ 18).

5. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronik-Altgeräten nach dem 
ElektroG und § 18 dieser Satzung.

6. Einsammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen aus privaten 
Haushaltungen mit Schadstoffmobilen.

7. Einsammeln und Befördern von Alttextilien und Schuhen.

8. Einsammeln und Befördern von gemischten Kleinmetallen.

9. Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung 
von Abfällen.

10. Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben

11. Das Einsammeln und Befördern der Abfalle erfolgt durch eine grundstücks-
bezogene Abfallentsorgung mit Abfallgefäßen, durch grundstücksbezogene 
Sammlungen im Holsystem sowie durch eine getrennte Einsammlung von Abfäl-
len außerhalb der regelmäßigen grundstücksbezogenen Abfallentsorgung. Die 
näheren Einzelheiten sind in den §§ 4, 10 – 18 dieser Satzung geregelt.
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9. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronikschrott im 
Bringsystem zum Wertstoffhof (§ 13) sowie im Rahmen der Abfuhr von sperri-
gen Abfällen / Sperrmüll auch im Holsystem

(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-
Verkaufsverpackungen aus Glas, Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Ver-
bundstoffen erfolgt im Rahmen des privatwirtschaftlichen Dualen Systems 
nach § 6 Abs. 3 Verpackungsverordnung. Die Stadt Kleve wird insoweit nur 
als Subunternehmerin tätig.

§ 3
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt Kleve sind gemäß § 15 
Abs. 3 KrW-/AbfG mit Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen:

a) Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 24 KrW-/AbfG einer 
Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende 
Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die 
Stadt Kleve nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rück-
nahme mitwirkt (§ 15 Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG).

b) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit 
diese nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen 
anfallenden Abfällen eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können 
oder die Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit den 
Abfallwirtschaftsplänen des Landes durch einen anderen Entsorgungsträger 
oder Dritten gewährleistet ist (§ 15 Abs. 3 Satz 2 KrW-/AbfG). Diese Abfälle 
sind in der als Anlage 1 zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt; die 
Liste ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Die Stadt Kleve kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung 
der zuständigen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Aus-
schluss nicht mehr vorliegen (§ 15 Abs. 3 Satz 3 KrW-/AbfG).

(3) Vom Einsammeln und Befördern sind Abfälle aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen ausgeschlossen, soweit Dritten (§ 16 Abs. 2 
KrW-/AbfG), Verbänden (§ 17 Abs. 3 KrW-/AbfG) oder Einrichtungen (§ 18 
Abs. 2 KrW-/AbfG) Pflichten zur Entsorgung von Abfällen übertragen worden 

s. Pkt. 5

(3) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-
Verkaufsverpackungen aus Glas, Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbund-
stoffen erfolgt im Rahmen des privatwirtschaftlichen Dualen System nach § 6 
Verpackungsverordnung. Die USK werden insoweit nur als Subunternehmer 
tätig.

§ 3
Ausgeschlossene Abfälle

(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die USK sind gemäß § 20 Abs.2 
KrWG mit Zustimmung der zuständigen Behörde ausgeschlossen:

1. Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer 
Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende 
Rücknahmevorrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die 
USK nicht durch Erfassung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme 
mitwirkt (§ 20 Abs.2 Satz 1 KrWG).

2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushal-
tungen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach 
Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Ab-
fällen eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit 
der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit dem Abfallwirtschaftsplan 
des Landes durch einen anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder 
Dritten gewährleistet ist ( § 20 Abs. 2 Satz 2 KrWG). Diese Abfälle sind in den
als Anlagen 1 a und 1 b zu dieser Satzung beigefügten Listen aufgeführt; die 
Liste ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Die USK können den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der 
zu-ständigen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Aus-
schluss nicht mehr vorliegen (§ 20 Abs.2 Satz 3 KrWG).

Entfällt!
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sind.

§ 4
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schad-
stoffbelastung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten 
Entsorgung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-/AbfG), 
werden von der Stadt Kleve bei den von ihr betriebenen mobilen Sammelfahr-
zeugen angenommen. Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus anderen Her-
kunftsbereichen wie z.B. Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben werden, 
soweit sie von ihrer Art und Beschaffenheit mit den in Satz 1 genannten Abfäl-
len entsorgt werden können, von der KKA im Auftrag der Stadt Kleve durch 
mobile Sammelfahrzeuge angenommen.

(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-/AbfG dürfen nur 
zu den in der Stadt Kleve bekannt gegebenen Terminen an den Sammelfahr-
zeugen angeliefert werden. Die Standorte der Sammelfahrzeuge werden von 
der Stadt Kleve bekannt gegeben.

§ 5
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Kleve liegenden Grundstücks 
ist im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt Kleve 
den Anschluss seines Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungsein-
richtung zu verlangen (Anschlussrecht).

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der 
Stadt Kleve haben im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die 
auf ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der kommu-
nalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungsrecht).

§ 6
Anschluss- und Benutzungszwang

§ 4
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen

(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoff-
belastung zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsor-
gung bedürfen (gefährliche Abfälle i.S.d § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG so-
wie der Abfall-Verzeichnis-Verordnung) werden von den USK durch mobile 
Sammelfahrzeuge angenommen. Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus ande-
ren Herkunftsbereichen wie z.B. Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben wer-
den, soweit sie von ihrer Art und Beschaffenheit mit den in Satz 1 genannten 
Abfällen entsorgt werden können, von der KKA im Auftrag der USK durch mobile 
Sammelfahrzeuge angenommen.

(2) Gefährliche Abfälle im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie 
der Abfall-Verzeichnis-Verordnung dürfen nur zu den in der Stadt Kleve bekannt 
gegebenen Terminen an den Sammelfahrzeugen angeliefert werden. Die Stan-
dorte der Sammelfahrzeuge werden von den USK bekannt gegeben.

§ 5
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Kleve liegenden Grundstücks ist 
im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von den USK den An-
schluss seines Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung
zu verlangen (Anschlussrecht).

(2) Der Anschlussberechtigte und jeder andere Abfallbesitzer im Gebiet der 
Stadt Kleve haben im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf 
ihren Grundstücken oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der kommunalen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungsrecht). 

§ 6
Anschluss- und Benutzungszwang
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Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Kleve liegenden Grundstückes ist 
verpflichtet, sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohn-
zwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes 
als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer ( z.B. Mieter, Pächter 
) auf einem an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück 
ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf seinem Grundstück oder 
sonst bei ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung 
aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu 
überlassen (Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind 
nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KrW-/AbfG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in 
privaten Haushaltungen im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, 
insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäude-
teilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder 
Einrichtungen des betreuten Wohnens.

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf 
Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerb-
lich/ industriell genutzt werden, haben gleichermaßen die Verpflichtungen 
nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im Sin-
ne des § 3 Abs. 1 Satz 2  2. Halbsatz KrW-/AbfG anfallen. Sie haben nach § 7 
Satz 4 der GewAbfV für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 
GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Die Zuteilung des Gefäßvo-
lumens für die Pflicht-Restmülltonne erfolgt nach Maßgabe der §§ 11 und 12 
dieser Satzung. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 GewAbfV 
Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen, die in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind, ins-
besondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten 
Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung ähnlich 
sind sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen.

Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch 
für Grundstücke, die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig 
von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt 
genutzte Grundstücke). Die Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch 
die privaten Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen 
Siedlungsabfällen ist auf Antrag möglich.

Der Anschluss- und Benutzungszwang (§ 6 Abs. 1 und 2) erstreckt sich auch 
auf Kleingartenabfälle i.S.d. § 6 Pflanzenabfallverordnung in der Fassung der 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Kleve liegenden Grundstückes 
ist verpflichtet, sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
anzuschließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohn-
zwecken genutzt wird (Anschlusszwang). Der Eigentümer eines Grundstückes 
als Anschlusspflichtiger und jeder andere Abfallbesitzer ( z.B. Mieter, Pächter) 
auf einem an die kommunale Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstück ist 
verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf seinem Grundstück oder sonst bei 
ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten 
Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen 
(Benutzungszwang). Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 
Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im 
Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und 
zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren 
Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens.

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger/Abfallbesitzer auf Grund-
stücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. gewerblich/ in-
dustriell genutzt werden, haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1, 
soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung im Sinne des § 3 Abs.1 
Satz 2 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 der Gewerbeab-
fall-Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 
GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Die Zuteilung des Gefäßvo-
lumens für die Pflicht-Restmülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben in 
§ 11 und 12 dieser Satzung. Gewerbliche Siedlungsabfälle sind nach § 2 Nr. 1 
GewAbfV, Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen, die in Kapitel 20 der Abfallverzeichnis-Verordnung aufgeführt sind,  
insbesondere gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten 
Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung ähnlich 
sind sowie Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen.

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch 
für Grundstücke, die anderweitig z.B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von 
privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt ge-
nutzte Grundstücke). Die Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch die 
privaten Haushaltungen und die Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Sied-
lungsabfällen ist auf Antrag möglich.

Entfällt!
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Bekanntmachung vom 6. September 1978 (GV NRW, S. 530), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 6. November 1984 (GV NRW, S. 670, SGV NRW 
7422).

Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im Einzelfall durch Ausnah-
megenehmigung nach § 27 Abs. 2 KrW- / AbfG durch die örtliche Ordnungs-
behörde zugelassen.

§ 7
Ausnahmen vom Benutzungszwang

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,

- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 dieser Satzung von der 
kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind;

- soweit Dritten oder privaten Entsorgungsverbänden Pflichten zur Verwertung 
oder Beseitigung von Abfällen nach §§ 16 Abs. 2, 17 Abs. 3, 18 Abs. 3 KrW-
/AbfG übertragen worden sind (§ 13 Abs. 2 KrW-/AbfG);

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer 
Rechtsverordnung nach § 24 KrW-/AbfG unterliegen und die Stadt Kleve an 
deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KrW-/AbfG);

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 25 KrW-
/AbfG freiwillig zurückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden Her-
steller oder Vertreiber ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 25 
Abs. 3 oder Abs. 6 KrW-/AbfG erteilt worden ist (§ 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 a 
KrW-/AbfG)

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-
/AbfG sind, durch gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden (§13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KrW-
/AbfG);

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 8 Satz 1 KrW-
/AbfG sind, durch gewerbliche Sammlungen einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden, soweit dies der Stadt Kleve nach-
gewiesen worden ist und nicht überwiegende öffentliche Interessen entgegen-
stehen (§ 13 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 KrW-/AbfG).

(4) Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen wird im Einzelfall durch Ausnah-
megenehmigung nach § 28 Abs. 2 KrWG durch die örtliche Ordnungsbehörde 
zugelassen. 

§ 7
Ausnahmen vom Benutzungszwang

Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht,

- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs.1 dieser Satzung von der kommunalen Abfall-
entsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind;

Entfällt!

- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechts-
verordnung nach § 25 KrWG unterliegen und die USK an deren Rücknahme 
nicht mitwirken (§ 17 Abs.2 Satz 1 Nr. 1 KrWG);

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG   
freiwillig zurückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller 
oder Vertreiber durch die zuständige Behörde ein Freistellungs- oder Feststel-
lungsbescheid nach § 26 Abs. 4 oder Abs. 6 KrWG erteilt worden ist (§ 17 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 KrWG)

- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 
KrWG sind, durch eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 , § 18 KrWG zuläs-
sige, gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Ver-
wertung zugeführt werden;

- soweit Abfälle, die nicht gefährlich im Sinne des § 3 Abs. 5 KrWG sind,  durch 
eine nach § 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige gewerbliche 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt wer-
den.
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§ 8
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung besteht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen 
zu Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtige schlüssig und nachvollziehbar nachweist, dass er/sie nicht nur 
willens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf dem 
Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schad-
los i.S.d. § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG selbst so zu behandeln, dass eine Beeinträch-
tigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Sied-
lungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung). Die Stadt 
Kleve stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder 
Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss-
und Benutzungszwang gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1  2. Halbsatz KrW-/AbfG 
besteht.

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei 
Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industri-
ell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle zur 
Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine über-
wiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseiti-
gung erfordern. Die Stadt Kleve stellt auf der Grundlage der Darlegungen 
der/des Anschluss- und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme 
vom Anschluss- und Benutzungszwang gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz 
KrW-/AbfG besteht.

(3) Im begründeten Ausnahmefall besteht die Möglichkeit, dass auf Antrag 
eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang über die Ausnahmen 
nach Abs. 1 und 2 hinaus erteilt wird. Die Befreiung kann nur befristet erteilt 
werden; ein Anspruch auf Befreiung besteht nicht.

§ 9
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen

§ 8
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung

(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsor-
gungseinrichtung besteht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu 
Wohnzwecken genutzt werden, soweit der/die Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtige schlüssig und nachvollziehbar nachweist, dass er/sie nicht nur 
willens, sondern auch fachlich und technisch in der Lage ist, alle auf dem 
Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungsgemäß und schadlos 
i.S.d. § 7 Abs.3 KrWG auf diesem Grundstück selbst so zu behandeln, dass eine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche 
oder Siedlungsungeziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht (Eigenverwertung) Die 
USK stellen auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder 
Benutzungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss-
und Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht.

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grund-
stücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industri-
ell/gewerblich genutzt oder gewerblich genutzt werden, wenn der Abfallerzeu-
ger/Abfallbesitzer nachweist, dass er/sie die bei ihm anfallenden Abfälle zur Be-
seitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und keine überwie-
genden öffentlichen Interesse eine Überlassung der Abfälle zur Beseitigung er-
fordern. Die USK stellen auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss-
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und 
Benutzungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 2 2. Halbsatz KrWG besteht.

Entfällt!

§ 9
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen
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Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die 
Stadt Kleve gemäß § 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, 
ihre Abfälle zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Abla-
gerns entsprechend der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Kleve zu 
der vom Kreis Kleve angegebenen Sammelstelle, Behandlungsanlage oder 
Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der 
Kreis Kleve das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls 
ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns 
oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen Abfallentsorgungsan-
lage zu befördern oder befördern zu lassen.

§ 10
Abfallbehälter und Abfallsäcke

(1) Die Stadt Kleve bestimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, 
Anzahl und Zweck der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, 
ob und wie die Abfälle voneinander getrennt zu halten sind sowie die Häufig-
keit und den Zeitpunkt der Abfuhr.

Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter und Abfallsä-
cke zugelassen:

a) für das Sammeln von pflanzlichen Abfällen von Gärten, Landschafts- und 
Parkanlagenpflege sowie Balkon- und Terrassenpflanzungen:

braune Abfallbehälter mit einem Volumen von 120 l und 240 l und Ab-
fallbehälter als Container mit einem Volumen von 550 l, 770 l und 1.100 l,

b) für das Sammeln von Altpapier (mit Ausnahme von Hygienepapier und Pa-
pierschnipsel) und Pappe, frei von Abfällen:

grüne Abfallbehälter mit einem Volumen von 120 l und 240 l und Ab-
fallbehälter als Container mit einem Volumen von 550 l, 770 l und 1.100 l,

c) für das Sammeln von Metall (mit Ausnahme flüssiger und brennbarer Metal-
le) sowie Verbundstoffe und Kunststoffe:

entsprechend gekennzeichnete gelbe Abfallsäcke (Wertstoffsack),

d) für das Sammeln von Weißglas, mit Ausnahme von Fenster- und Spiegel-

Erzeuger/Besitzer von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die 
USK gemäß § 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfäl-
le zum Zwecke des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entspre-
chend der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Kleve vom 04.12.2003 
bzw. in ihrer aktuellen Fassung zu der vom Kreis Kleve angegebenen Sammel-
stelle, Behandlungsanlage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder be-
fördern zu lassen. Soweit der Kreis Kleve das Behandeln, Lagern oder Ablagern 
dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die Abfälle zum Zwecke des 
Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zugelassenen 
Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen.

§ 10
Abfallbehälter und Abfallsäcke

(1) Die USK bestimmen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl 
und Zweck der Abfallbehälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, ob und wie 
die Abfälle voneinander getrennt zu halten sind sowie die Häufigkeit und den 
Zeitpunkt der Abfuhr.

(2) Für das Einsammeln von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen:

a) für das Sammeln von pflanzlichen Abfällen von Gärten, Landschafts- und 
Parkanlagenpflege sowie Balkon- und Terrassenpflanzungen:

braune Abfallbehälter mit einem Volumen von 120 l und 240 l und Abfall-
behälter als Container mit einem Volumen von 550 l, 770 l und 1.100 l,

b) für das Sammeln von Altpapier (mit Ausnahme von Hygienepapier und Pa-
pierschnipsel) und Pappe, frei von Abfällen:

grüne Abfallbehälter mit einem Volumen von 120 l und 240 l und Abfall-
behälter als Container mit einem Volumen von 550 l, 770 l und 1.100 l,

c) für das Sammeln von Metall (mit Ausnahme flüssiger und brennbarer Metalle) 
sowie Verbundstoffe und Kunststoffe

entsprechend gekennzeichnete gelbe Abfallsäcke (Wertstoffsack),

d) für das Sammeln von Weißglas, mit Ausnahme von Fenster- und Spiegelglas:
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glas:

ein weißer Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

e) für das Sammeln von Braunglas, mit Ausnahme von Fenster- und Spiegel-
glas:

ein brauner Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

f) für das Sammeln von Grünglas, mit Ausnahme von Fenster- und Spiegel-
glas:

ein grüner Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

g) für das Sammeln von Restabfall, der nicht durch besondere Abfallbehälter 
oder durch die besonderen Einrichtungen entsprechend den nachfolgenden 
Absätzen entsorgt werden kann:

- graue Abfallsäcke mit einem Volumen von 30 l
- graue Abfallbehälter mit einem Volumen von 60 l, 90 l, 120 l und 240 l 

und
Abfallbehälter als Container mit einem Volumen von 550 l, 770 l und 

ein weißer Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

e) für das Sammeln von Braunglas, mit Ausnahme von Fenster- und Spiegel-
glas:

ein brauner Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

f) für das Sammeln von Grünglas, mit Ausnahme von Fenster- und Spiegelglas:

ein grüner Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

g) für das Sammeln von Alttextilien und Schuhen:

ein weißer Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

h) für das Sammeln von Elektro- und Elektronikkleingeräten der Gruppen 3 und 
9 nach § 9 Abs. 4 des ElektroG

ein brauner Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

i) für das Sammeln von gemischten Kleinmetallen (mit Ausnahme flüssiger und 
brennbarer Metalle)

ein grüner Plastikkorb mit einem Volumen von 50 l,

j) Depotcontainer für Alttextilien und Schuhe,

k) für das Sammeln von Restabfall, der nicht durch besondere Abfallbehälter 
oder durch die besonderen Einrichtungen entsprechend den nachfolgenden Ab-
sätzen entsorgt werden kann:

- graue Abfallsäcke mit einem Volumen von 30 l
- graue Abfallbehälter mit einem Volumen von 60 l, 90 l, 120 l, 180 l und 

240 l und
Abfallbehälter als Container mit einem Volumen von 550 l, 770 l und 
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1.100 l.

(3) Für die Sammlung von Schadstoffen (Sonderabfälle), die in den Haushal-
ten anfallen, werden besondere mobile Sammelstellen eingerichtet.

(4) Für die Sammlung häuslicher sperriger Abfälle wird ein besonderer 
Abfuhrdienst vorgehalten.

(5) Das jeweils durch die Stadt Kleve bereitzustellende Abfallbehältervolumen 
und die Art sowie die Anzahl der einzusetzenden Abfallbehälter/säcke als 
auch den Einsatz der übrigen Entsorgungseinrichtungen regelt die Stadt Kleve 
nach Maßgabe näherer Bestimmungen dieser Satzung und – soweit Rege-
lungen nicht getroffen sind – im Einzelfall nach der jeweiligen Erforderlichkeit 
und Zweckmäßigkeit.

(6) Die im Absatz 2 genannten Abfallbehälter/säcke und Entsorgungseinrich-
tungen sind nur entsprechend ihrer jeweiligen Zweckbestimmung zu nutzen.

1.100 l.

(3) Für die Sammlung von Schadstoffen (Sonderabfälle), die in den Haushalten 
anfallen, werden besondere mobile Sammelstellen eingerichtet.

(4) Für die Sammlung häuslicher sperriger Abfälle wird ein besonderer 
Abfuhrdienst vorgehalten.

(5) Das jeweils durch die USK bereitzustellende Abfallbehältervolumen und die 
Art sowie die Anzahl der einzusetzenden Abfallbehälter/-säcke als auch den 
Einsatz der übrigen Entsorgungseinrichtungen regeln die USK nach Maßgabe 
näherer Bestimmungen dieser Satzung und – soweit Regelungen nicht getroffen 
sind – im Einzelfall nach der jeweiligen Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit.

(6) Die im Absatz 2 genannten Abfallbehälter/-säcke und Entsorgungseinrich-
tungen sind nur entsprechend ihrer jeweiligen Zweckbestimmung zu nutzen. Die 
in Abs. 2 h) und i) aufgeführten Elektro- und Elektronikkleingeräte sowie ge-
mischten Kleinmetalle dürfen die Maße des jeweiligen Plastikkorbes nicht über-
schreiten. Sie müssen in dieselben eingefüllt werden können. Bei der Sammlung 
der Alttextilien und Schuhe (Abs. 2 Buchstaben g und j) sind die Schuhe paar-
weise zu bündeln und die Alttextilien zum Schutz vor Feuchtigkeit und Ver-
schmutzung in geeigneten Plastiksäcken/-tüten in den Plastikkorb oder die De-
potcontainer einzufüllen.

(7) Die Abfallgefäße für Restabfall (grau), Papier (grün) und Bioabfall (braun) 
werden ab dem Jahr 2012 mit einem Behälteridentifikationssystem (Barcode-
Aufkleber) ausgestattet, welches dazu dient, die grundstücksbezogen bereitge-
stellten und mittels Abgabe- bzw. Gebührenbescheid abgerechneten Abfallgefä-
ße zu erkennen bzw. zu identifizieren. Abfallgefäße ohne Barcode-Aufkleber
werden nicht geleert.
Sind die Barcode-Aufkleber aufgrund von Beschädigungen oder aus einem 
sonstigen Grund nicht mehr lesbar, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, 
rechtzeitig vor der nächsten planmäßigen Leerung neue Aufkleber bei den USK 
zu beantragen und nach Erhalt an den Abfallgefäßen ordnungsgemäß anzubrin-
gen. Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihnen zur Verfügung gestellte 
Barcode-Aufkleber ordnungsgemäß, entsprechend der Vorgaben der USK (Kle-
beanleitung) auf den jeweils zutreffenden Abfallgefäßen anzubringen.
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§ 11
Anzahl und Größe der Abfallbehälter

(1) Zur Aufnahme des Restabfalls (graue Abfallbehälter/säcke), von Papier 
und Pappe (grüne Abfallbehälter) sowie von pflanzlichen Abfällen (braune 
Abfallbehälter) stellt die Stadt Kleve für jeden angeschlossenen Einwohner / 
Einwohnergleichwert insgesamt 35 l Behältervolumen wöchentlich zur Verfü-
gung. Bei der Ausgabe der Gefäße zur Aufnahme des Restabfalls wird ein 
Mindestvolumen von 15 Litern je Einwohner / Einwohnergleichwert und Wo-
che festgesetzt. Außerdem erhält jeder Haushalt 3 Körbe für die getrennte 
Sammlung von Weiß-, Braun- und Grünglas. Zur Aufnahme der Metalle und 
Verbundstoffe sowie den Kunststoffen werden jedem Haushalt jährlich dafür 
vorgesehene Abfallsäcke (Wertstoffsäcke) zur Verfügung gestellt.

(2) Die Stadt Kleve weist den Anschlusspflichtigen je Grundstück zu:

a) graue Abfallbehälter/säcke, entweder als einzelne Gefäße/Säcke oder als 
Kombination von mehreren Gefäßen, so dass jedem Einwohner / Einwohner-
gleichwert das Mindestvolumen gemäß Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung steht. 
Auf Antrag werden für Gebäude auf Grundstücken, die nur von einer Person 
genutzt werden, Abfallsäcke gem. Abs. 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt.

b) 1 grünen Abfallbehälter von 120 l für bis 6 Einwohner bzw. für bis 12 Ein-
wohner, 1 grünen Abfallbehälter von 240 l

c) 1 braunen Abfallbehälter von 120 l für bis 6 Einwohner bzw. für bis 12 Ein-
wohner, 1 braunen Abfallbehälter von 240 l

(3) Soweit ein Grundstück anders als zu Wohnzwecken genutzt wird, treten an 
die Stelle der Einwohner Einwohnergleichwerte (EWG). Für die Festsetzung 
der Einwohnergleichwerte gilt § 12. Bei gemischter Nutzung werden zur Er-
mittlung des bereitzustellenden Behältervolumens die Anzahl der angeschlos-
senen Einwohner und die Einwohnergleichwerte addiert. Abfallbehälter wer-
den sodann grundsätzlich zum gemeinsamen Gebrauch für beide Nutzungs-
bereiche zur Verfügung gestellt. Auf Antrag werden für den zu Wohnzwecken 
und den gewerblich genutzten Teil des Grundstückes Abfallbehälter auch ge-
trennt bereitgestellt; aus der Normgröße der Behälter sich ergebende Mehr-

§ 11
Anzahl und Größe der Abfallbehälter

(1) Zur Aufnahme des Restabfalls (graue Abfallbehälter/-säcke), von Papier und 
Pappe (grüne Abfallbehälter) sowie von pflanzlichen Abfällen (braune Abfallbe-
hälter) stellen die USK für jeden angeschlossenen Einwohner / Einwohner-
gleichwert insgesamt 35 l Behältervolumen wöchentlich zur Verfügung. Bei der 
Ausgabe der Gefäße zur Aufnahme des Restabfalls wird ein Mindestvolumen 
von 15 Litern je Einwohner / Einwohnergleichwert und Woche festgesetzt. Au-
ßerdem erhält jeder Haushalt 3 Körbe für die getrennte Sammlung von Weiß-, 
Braun- und Grünglas sowie im Wechsel zur gleichzeitigen Nutzung für die 
Sammlung von Alttextilien und Schuhen, Elektro- und Elektronikkleingeräten 
sowie gemischten Kleinmetallen. Zur Aufnahme der Metalle und Verbundstoffe 
sowie den Kunststoffen werden jedem Haushalt jährlich dafür vorgesehene Ab-
fallsäcke (Wertstoffsäcke) zur Verfügung gestellt.

(2) Die USK weisen den Anschlusspflichtigen je Grundstück zu:

a) graue Abfallbehälter/-säcke, entweder als einzelne Gefäße/Säcke oder als 
Kombination von mehreren Gefäßen, so dass jedem Einwohner / Einwohner-
gleichwert das Mindestvolumen gemäß Absatz 1 Satz 2 zur Verfügung steht. Auf 
Antrag werden für Gebäude auf Grundstücken, die nur von einer Person genutzt 
werden, Abfallsäcke gem. Abs. 1 Satz 2 zur Verfügung gestellt.

b) 1 grünen Abfallbehälter von 120 l für bis 6 Einwohner bzw. für bis 12 Einwoh-
ner, 1 grünen Abfallbehälter von 240 l

c) 1 braunen Abfallbehälter von 120 l für bis 6 Einwohner bzw. für bis 12 Ein-
wohner, 1 braunen Abfallbehälter von 240 l

(3) Soweit ein Grundstück anders als zu Wohnzwecken genutzt wird, treten an 
die Stelle der Einwohner Einwohnergleichwerte (EWG). Für die Festsetzung der 
Einwohnergleichwerte gilt § 12. Bei gemischter Nutzung werden zur Ermittlung 
des bereitzustellenden Behältervolumens die Anzahl der angeschlossenen Ein-
wohner und die Einwohnergleichwerte addiert. Abfallbehälter werden sodann 
grundsätzlich zum gemeinsamen Gebrauch für beide Nutzungsbereiche zur Ver-
fügung gestellt. Auf Antrag werden für den zu Wohnzwecken und den gewerblich 
genutzten Teil des Grundstückes Abfallbehälter auch getrennt bereitgestellt; aus 
der Normgröße der Behälter sich ergebende Mehrgebühren trägt dann der An-



Anlage 7
gebühren trägt dann der Anschlussnehmer.

(4).Weist ein Anschlussnehmer nach, dass sich auf seinem Grundstück mit 
erstem oder weiterem Wohnsitz gemeldete Personen tatsächlich nicht aufhal-
ten (z.B. Wehrdienst, Zivildienst, Studium), so bleiben diese Personen bei der 
Zuteilung unberücksichtigt.

(5).Ändert sich die für die Zuweisung der Behälter maßgebende Einwohner-
zahl bzw. der maßgebende Einwohnergleichwert so, dass eine geringere oder 
zusätzliche Behälterzuweisung erforderlich wird, ist der Anschlusspflichtige 
verpflichtet, dies der Stadt Kleve unverzüglich anzuzeigen.

(6).Die grauen Abfallbehälter/säcke, die grünen Abfallbehälter und die brau-
nen Abfallbehälter werden 14-tägig und die weißen, braunen und grünen 
Glaskörbe alle 8 Wochen einmalig entleert. Die Abfallsäcke für Metal-
le/Verbundstoffe sowie für Kunststoffe werden alle 4 Wochen abgefahren. Die 
Zeiten der Entleerung werden von der Stadt Kleve rechtzeitig vorher öffentlich 
bekannt gegeben.

(7).Kann der Abfall durch einen Umstand, den der Anschlusspflichti-
ge/Anschlussberechtigte zu vertreten hat, zu den festgesetzten Zeiten nicht 
abgefahren werden, so ist eine Abfuhr des Abfalls vor dem nächsten regel-
mäßigen Abfuhrtag nur als Sonderleistung möglich.

(8).Weist ein Anschlussnehmer nach, dass ihm nicht möglich oder zumutbar 
ist, einen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 60 l, 90 l, 120 l 
oder 240 l auf seinem Grundstück aufzustellen, so kann ihm auf Antrag ge-
stattet werden, von der Stadt Kleve zugelassene Abfallsäcke zu benutzen.

(9).Auf Antrag können von der Stadt Kleve ferner Abfallbehälter als Container 
mit einem Inhalt von 550 l, 770 l oder 1.100 l zugelassen werden.

(10).Die Stadt Kleve stellt auf Antrag und gegen Entrichtung einer entspre-
chenden Gebühr über das satzungsmäßige Volumen hinaus Gefäßraum zur 
Verfügung, allerdings mindestens für ein Jahr. Wird in begründeten Ausnah-
mefällen vor Ablauf eines Jahres das zusätzlich bereitgestellte Gefäßvolumen 
zurückgegeben, so wird für diese Sonderleistung eine kostendeckende Ge-
bühr nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung erhoben.

(11).Wird festgestellt, dass ein oder mehrere vorhandene Abfallbehälter für 

schlussnehmer.

(4) Weist ein Anschlussnehmer nach, dass sich auf seinem Grundstück mit ers-
tem oder weiterem Wohnsitz gemeldete Personen tatsächlich nicht aufhalten 
(z.B. Wehrdienst, Zivildienst, Studium), so bleiben diese Personen bei der Zutei-
lung unberücksichtigt.

(5) Ändert sich die für die Zuweisung der Behälter maßgebende Einwohnerzahl 
bzw. der maßgebende Einwohnergleichwert so, dass eine geringere oder zu-
sätzliche Behälterzuweisung erforderlich wird, ist der Anschlusspflichtige ver-
pflichtet, dies den USK unverzüglich anzuzeigen.

s. § 17!

(6) Weist ein Anschlussnehmer nach, dass ihm nicht möglich oder zumutbar ist, 
einen Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 60 l, 90 l, 120 l, 180 l
oder 240 l auf seinem Grundstück aufzustellen, so kann ihm auf Antrag gestattet 
werden, von den USK zugelassene Abfallsäcke zu benutzen.

(7) Auf Antrag können von den USK ferner Abfallbehälter als Container mit ei-
nem Inhalt von 550 l, 770 l oder 1.100 l zugelassen werden.

(8) Die USK stellen auf Antrag und gegen Entrichtung einer entsprechenden 
Gebühr über das satzungsmäßige Volumen hinaus Gefäßraum zur Verfügung, 
allerdings mindestens für ein Jahr. Wird in begründeten Ausnahmefällen vor 
Ablauf eines Jahres das zusätzlich bereitgestellte Gefäßvolumen zurückgege-
ben, so wird für diese Sonderleistung eine kostendeckende Gebühr nach der zu 
dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung erhoben.

(9) Wird festgestellt, dass ein oder mehrere vorhandene Abfallbehälter für die 
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die Aufnahme einer regelmäßig anfallenden Abfallart (z.B. Restabfall, Bioab-
fall) nicht ausreichen und ist ein zusätzlicher Abfallbehälter oder ein Abfallbe-
hälter mit größerem Fassungsvolumen nicht beantragt worden, so haben die 
Anschlusspflichtigen nach schriftlicher Aufforderung durch die Stadt Kleve 
den/die erforderlichen Abfallbehälter aufzustellen. Kommen sie dieser Auffor-
derung nicht nach, so haben sie die Aufstellung des/der erforderlichen Abfall-
behälter(s) durch die Stadt Kleve zu dulden.

§ 12
Einwohnergleichwerte (EWG)

(1) Die Einwohnergleichwerte werden von der Stadt Kleve wie folgt festge-
setzt:

a) Einzelhandel, Großhandel, sonstige Verkaufsstellen, Handwerks und Ge-
werbebetriebe, Metzgereien, Bäckereien u.ä.

je 1 Beschäftigter 1 EWG

b) öffentliche Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versi-
cherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, 
Industrie- und Versicherungsvertreter

je 3 Beschäftigte 1 EWG

c) Schulen, Kindertagesstätten
je 12 Kinder/ Schüler/ Lehrer/ Erzieher 1 EWG

d) Industriebetriebe, Baugewerbe
je 5 Beschäftigte 1 EWG

e) Krankenhäuser
je 2 Betten 1 EWG

f) Altenheime, Pflegeheime u.ä.
je Bett 1 EWG

g) Speisewirtschaften, Schankwirtschaften, Imbissstuben, Eisdielen

Aufnahme einer regelmäßig anfallenden Abfallart (z.B. Restabfall, Bioabfall) 
nicht ausreichen und ist ein zusätzlicher Abfallbehälter oder ein Abfallbehälter 
mit größerem Fassungsvolumen nicht beantragt worden, so haben die An-
schlusspflichtigen nach schriftlicher Aufforderung durch die USK den/die erfor-
derlichen Abfallbehälter aufzustellen. Kommen sie dieser Aufforderung nicht 
nach, so haben sie die Aufstellung des/der erforderlichen Abfallbehälter(s) durch 
die USK zu dulden.

10) Alttextilien und Schuhe werden darüber hinaus in Depotcontainer erfasst.

§ 12
Einwohnergleichwerte (EWG)

(1) Die Einwohnergleichwerte werden von den USK wie folgt festgesetzt:

a) Einzelhandel, Großhandel, sonstige Verkaufsstellen, Handwerks und Gewer-
bebetriebe, Metzgereien, Bäckereien u.ä.

je 1 Beschäftigter 1 EWG

b) öffentliche Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, Versiche-
rungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbstständige Handels-, Indust-
rie- und Versicherungsvertreter

je 3 Beschäftigte 1 EWG

c) Schulen, Kindertagesstätten
je 12 Kinder/ Schüler/ Lehrer/ Erzieher 1 EWG

d) Industriebetriebe, Baugewerbe
je 5 Beschäftigte 1 EWG

e) Krankenhäuser
je 2 Betten 1 EWG

f) Altenheime, Pflegeheime u.ä.
je Bett 1 EWG

g) Speisewirtschaften, Schankwirtschaften, Imbissstuben, Eisdielen
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je 1 Beschäftigter 2 EWG

h) Hotels, Pensionen, Jugendherbergen u.ä.
je 3 Betten 1 EWG

i) Öffentliche Versammlungshäuser, Lichtspielhäuser, Theater, Schulungs-
räume, u.ä.

je 10 Besuchersitzplätze 1 EWG

Abweichend kann auf Antrag bei durch den Abfallerzeuger/ Abfallbesitzer 
nachgewiesener Nutzung Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten ein 
geringeres Mindest-Gefäßvolumen zugelassen werden. Die Stadt legt auf-
grund der vorgelegten Nachweise und ggf. eigenen Ermittlungen/ Erkenntnis-
sen das zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderli-
che Behältervolumen fest.

(2) Jede Nutzung nach Absatz 1 wird mit mindestens 1 EWG berücksichtigt. 
Angefangene Einheiten werden als voll gezählt.

(3) Betriebsinhaber, soweit sie in ihrem Betrieb tätig sind, sowie ständig mitar-
beitende Betriebsangehörige gelten als Beschäftigte im Sinne dieser Satzung.

(4) Beschäftigte im Sinne der vorstehenden Bestimmungen sind nicht solche 
Personen, die sich ständig außerhalb des angeschlossenen Grundstücks auf-
halten. Für Teilzeitbeschäftigte werden die maßgebenden Einwohnergleich-
werte entsprechend dem Verhältnis der Arbeitszeit des Teilzeitbeschäftigten 
zur branchenüblichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten gekürzt.

(5) Bebaute, aber nicht ständig bewohnte Grundstücke werden mit 2 Einwoh-
nergleichwerten veranlagt.

(6) Für Jugendheime, Schwimmbäder, Turnhallen, Sport- und Freizeitanlagen, 
Campingplätze, Friedhöfe und ähnliche Einrichtungen setzt die Stadt am tat-
sächlichen Abfallaufkommen orientierte Einwohnergleichwerte fest. Das gilt 
auch für die Fälle, für die Absätze 1 bis 5 Regelungen nicht enthalten und in 
den Fällen, in denen das tatsächlich nachgewiesene Abfallaufkommen we-
sentlich von der EWG-Berechnung abweicht.

je 1 Beschäftigter 2 EWG

h) Hotels, Pensionen, Jugendherbergen u.ä.
je 3 Betten 1 EWG

i) Öffentliche Versammlungshäuser, Lichtspielhäuser, Theater, Schulungsräume, 
u.ä.

je 10 Besuchersitzplätze 1 EWG

j) Hochschulen, Fachhochschulen u.ä.
je 10 Studierenden/Beschäftigten 1 EWG.

Abweichend kann auf Antrag bei durch den Abfallerzeuger/ Abfallbesitzer nach-
gewiesener Nutzung Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten ein geringe-
res Mindest-Gefäßvolumen zugelassen werden. Die USK legen aufgrund der 
vorgelegten Nachweise und ggf. eigenen Ermittlungen/ Erkenntnissen das zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervo-
lumen fest.

(2) Jede Nutzung nach Absatz 1 wird mit mindestens 1 EWG berücksichtigt. An-
gefangene Einheiten werden als voll gezählt.

(3) Betriebsinhaber, soweit sie in ihrem Betrieb tätig sind, sowie ständig mitarbei-
tende Betriebsangehörige gelten als Beschäftigte im Sinne dieser Satzung.

(4) Beschäftigte im Sinne der vorstehenden Bestimmungen sind nicht solche 
Personen, die sich ständig außerhalb des angeschlossenen Grundstücks aufhal-
ten. Für Teilzeitbeschäftigte werden die maßgebenden Einwohnergleichwerte 
entsprechend dem Verhältnis der Arbeitszeit des Teilzeitbeschäftigten zur bran-
chenüblichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten gekürzt.

(5) Bebaute, aber nicht ständig bewohnte Grundstücke werden mit 2 Einwohner-
gleichwerten veranlagt.

(6) Für Jugendheime, Schwimmbäder, Turnhallen, Sport- und Freizeitanlagen, 
Campingplätze, Friedhöfe und ähnliche Einrichtungen setzen die USK am tat-
sächlichen Abfallaufkommen orientierte Einwohnergleichwerte fest. Das gilt auch 
für die Fälle, für die Absätze 1 bis 5 Regelungen nicht enthalten und in den Fäl-
len, in denen das tatsächlich nachgewiesene Abfallaufkommen wesentlich von 
der EWG-Berechnung abweicht.
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§ 13
Wertstoffhof Kleve

(1) Zur Anlieferung von Abfällen aus privaten Haushalten und in haushaltsüb-
lichen Mengen stellt die Stadt Kleve am Standort Briener Straße 200 einen 
Wertstoffhof zur Verfügung. Öffnungszeiten, Benutzungsregelungen, Men-
genbegrenzungen und Vorschriften zur Abfalltrennung regelt die Betriebsord-
nung in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Die Annahme von Abfällen zur Beseitigung ist gebührenpflichtig, sofern es 
sich nicht um sperrige Abfälle/Sperrmüll sowie Elektro- und Elektronikschrott 
im Sinne des § 16, ordnungsgemäß befüllte gelbe Wertstoffsäcke im Sinne 
von § 10 Abs. 2 Buchstabe c) oder um gebrauchte Einweg-
Verkaufsverpackungen im Sinne des § 2 Abs. 3 handelt.

S § 14 Abs. 7-10!

§ 13
Wertstoffhof Kleve

(1) Zur Anlieferung von Abfällen aus privaten Haushalten und in haushaltsübli-
chen Mengen stellen die USK am Standort Wilhelm-Sinsteden-Str. 1 in Kleve 
einen Wertstoffhof zur Verfügung. Öffnungszeiten, Benutzungsregelungen, 
Mengenbegrenzungen und Vorschriften zur Abfalltrennung regelt die Betriebs-
ordnung in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Die Annahme von Abfällen zur Beseitigung ist gebührenpflichtig, sofern es 
sich nicht um sperrige Abfälle/Sperrmüll sowie Elektro- und Elektronikschrott im 
Sinne des § 18, ordnungsgemäß befüllte gelbe Wertstoffsäcke im Sinne von § 
10 Abs. 2 Buchstabe c) oder um gebrauchte Einweg-Verkaufsverpackungen im 
Sinne des § 2 Abs. 3 handelt.

§ 14
Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter

(1) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben die Abfallbehälter, Abfall-
säcke und Sammelkörbe zu den im Abfallkalender genannten Abfuhrzeiten zur 
Leerung an Gehweg oder Straßenrand so aufzustellen, dass der Fußgänger-
und Straßenverkehr nicht gefährdet wird und ein zügiges Entleeren gesichert ist; 
der jährlich neu erscheinende Abfallkalender wird jeweils zum Jahresende den 
Grundstückseigentümern zugestellt. Bei abgelegenen Grundstücken, bei Grund-
stücken an nicht für den Schwerlastverkehr zugelassenen Straßen und bei 
Grundstücken an Straßen ohne Wendehammer haben die Anschluss- und Be-
nutzungspflichtigen die Behälter zur Leerung an der nächstliegenden, für Abfall-
beseitigungsfahrzeuge erreichbaren Straße aufzustellen, sofern dies aus be-
triebstechnischen Gründen notwendig ist.

(2) Hinweise der Beauftragten der Abfallentsorgung sind zu befolgen. Nach der 
Entleerung sind die Behälter unverzüglich von den Straßen/Gehwegen zu ent-
fernen. Verunreinigungen, die durch das Aufstellen der Abfallbehälter (z.B. un-
sachgemäße Verfüllung) entstehen, sind von den Anschluss- und Benutzungs-
pflichtigen unverzüglich zu beseitigen.

(3) Die Standorte und Transportwege der zugelassenen Abfallcontainer sind im 
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§ 14
Benutzung der Abfallbehälter/säcke

(1) Die Abfallbehälter/säcke werden von der Stadt Kleve gestellt und unterhal-
ten; sie bleiben Eigentum der Stadt Kleve.

(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt Kleve gestellten Abfallbehäl-
ter/säcke oder die dafür zur Verfügung gestellten Depotcontainer entspre-
chend deren Zweckbestimmung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in einer 
anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter 
oder Depotcontainer gelegt werden.

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter 
allen Hausbewohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden 
können. Er hat dafür zu sorgen, dass die Behälter diebstahlsicher aufbewahrt 
werden; er haftet für deren Verlust.

(4) Die Behälter sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur soweit gefüllt 
werden, dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen nicht in Behälter 
eingestampft, in ihnen verdichtet oder verbrannt werden. Es ist nicht gestattet, 
brennende, glühende oder heiße Abfälle in die Behälter zu füllen. Aus Grün-
den der Hygiene und des Seuchenschutzes ist es verboten, die in ein Rest-
müllgefäß bereits eingeworfenen Abfälle nachträglich nach verwertbaren Ab-
fällen durchzusortieren oder zu durchsuchen.

Einvernehmen mit dem Beauftragen der Abfallentsorgung zu bestimmen. Am 
Abfuhrtag ist ein ungehinderter Zugang zu gewährleisten.

(4) Die USK können die Bereitstellung der Abfallbehälter auf nur einer Straßen-
seite bestimmen, wenn dies aus betriebstechnischen Gründen, z.B. aufgrund 
des Einsatzes von Abfallbeseitigungsfahrzeugen mit Seitenladertechnik u.ä., 
notwendig ist. Die Abfallbehälter sind dann so bereitzustellen, dass sie ungehin-
dert erfasst und geleert werden können. Nach der Entleerung sind die Abfallbe-
hälter durch den Anschlusspflichtigen unverzüglich wieder aus dem öffentlichen 
Straßenraum zu entfernen. Die USK informieren die betroffenen Haushalte über 
den Abfallkalender oder in anderer geeigneter Weise.

§ 15
Benutzung der Abfallbehälter

(1) Die Abfallbehälter werden von den USK gestellt und unterhalten. Sie bleiben 
ihr Eigentum.

(2) Die Abfälle müssen in die von den USK gestellten Abfallbehälter/-säcke oder 
die dafür zur Verfügung gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweck-
bestimmung eingefüllt werden. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum 
Einsammeln bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter oder Depotcontainer 
gelegt werden. 

(3) Der Grundstückseigentümer hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter al-
len Hausbewohnern zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden kön-
nen. Er hat dafür zu sorgen, dass die Behälter diebstahlsicher aufbewahrt wer-
den; er haftet für deren Verlust.

(4) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln. Sie dürfen nur soweit gefüllt 
werden, dass sich der Deckel schließen lässt bzw. das Füllgut die Maße der 
Plastikkörbe nicht überschreitet. Abfälle dürfen nicht neben die Abfallbehälter 
geworfen oder daneben gestellt werden. Abfälle dürfen nicht in den Abfallbehäl-
ter eingestampft oder in ihnen in einer Art und Weise verdichtet werden, so dass 
eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht 
mehr geschüttet werden kann und hierdurch der Entleerungsvorgang ausge-
schlossen wird. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in 
Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle im Abfallbehälter zu verbrennen. Aus Grün-
den der Hygiene und des Seuchenschutzes ist es verboten, die in ein Restmüll-
gefäß bereits eingeworfenen Abfälle nachträglich nach verwertbaren Abfällen 
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Das Nettogewicht des Abfalls darf folgende Grenzen nicht überschreiten:
a)     30 l Abfallsack 20 kg
b)     60 l Abfallbehälter 40 kg
c)     90 l Abfallbehälter 60 kg
d)    120 l Abfallbehälter 75 kg
e)    240 l Abfallbehälter 100 kg
f)    550 l Abfallcontainer 300 kg
g)    770 l Abfallcontainer 400 kg
h) 1.100 l Abfallcontainer 500 kg

(5) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfall-
behälter oder das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich ver-
schmutzen können, dürfen nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt 
werden.

(6) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch den Verlust des Abfallbehäl-
ters, durch unsachgemäße Behandlung oder durch das Einbringen nicht zuge-
lassener Gegenstände an den Behältern und den Sammelfahrzeugen entste-
hen, richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften. Neben dem Anschluss-
pflichtigen haftet auch der direkte Abfallbesitzer.

(7) Die Anschluss- und Benutzungspflichtigen haben die Abfallbehälter, Ab-
fallsäcke und Sammelkörbe zu den im Abfallkalender genannten Abfuhrzeiten 
zur Leerung an Gehweg oder Straßenrand so aufzustellen, dass der Fußgän-
ger- und Straßenverkehr nicht gefährdet wird und ein zügiges Entleeren gesi-
chert ist; der jährlich neu erscheinende Abfallkalender wird jeweils zum Jah-
resende den Grundstückseigentümern zugestellt. Bei abgelegenen Grundstü-
cken, bei Grundstücken an nicht für den Schwerlastverkehr zugelassenen 
Straßen und bei Grundstücken an Straßen ohne Wendehammer haben die 
Anschluss- und Benutzungspflichtigen die Behälter zur Leerung an der 
nächstliegenden, für Abfallbeseitigungsfahrzeuge erreichbaren Straße aufzu-
stellen, sofern dies aus betriebstechnischen Gründen notwendig ist.

(8) Hinweise der Beauftragten der städtischen Abfallentsorgung sind zu befol-
gen. Nach der Entleerung sind die Behälter unverzüglich von den Stra-
ßen/Gehwegen zu entfernen. Verunreinigungen, die durch das Aufstellen der 

durchzusortieren oder zu durchsuchen.

Das Nettogewicht des Abfalls darf folgende Grenzen nicht überschreiten:
a)     30 l Abfallsack 20 kg
b)     60 l Abfallbehälter 40 kg
c)     90 l Abfallbehälter 60 kg
d)    120 l Abfallbehälter 75 kg
e)    180 l Abfallbehälter 90 kg
f)    240 l Abfallbehälter 100 kg
g)    550 l Abfallcontainer 300 kg
h)    770 l Abfallcontainer 400 kg
i) 1.100 l Abfallcontainer 500 kg

(5) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbe-
hälter oder das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen 
können, dürfen nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 

(6) Die Haftung für Schäden, die vor allem durch den Verlust des Abfallbehäl-
ters, durch unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder durch Einbringen 
nicht zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet 
sich nach den allgemeinen Vorschriften. Neben dem Anschlusspflichtigen haftet 
auch der direkte Abfallbesitzer.

s. § 14!
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Abfallbehälter (z.B. unsachgemäße Verfüllung) entstehen, sind von den An-
schluss- und Benutzungspflichtigen unverzüglich zu beseitigen.

(9) Die Standorte und Transportwege der zugelassenen Abfallcontainer sind 
im Einvernehmen mit den Beauftragen der städtischen Abfallentsorgung zu 
bestimmen. Am Abfuhrtag ist ein ungehinderter Zugang zu gewährleisten.

(10) Die Stadt Kleve kann die Bereitstellung der Abfallbehälter auf nur einer
Straßenseite bestimmen, wenn dies aus betriebstechnischen Gründen, z.B. 
aufgrund des Einsatzes von Abfallbeseitigungsfahrzeugen mit 
Seitenladertechnik u.ä., notwendig ist. Die Abfallbehälter sind dann so bereit-
zustellen, dass sie ungehindert erfasst und geleert werden können. Nach der 
Entleerung sind die Abfallbehälter durch den Anschlusspflichtigen unverzüg-
lich wieder aus dem öffentlichen Straßenraum zu entfernen. Die Stadt infor-
miert die betroffenen Haushalte über den Abfallkalender oder in anderer ge-
eigneter Weise.

(11).Die Abfallbesitzer haben die Abfälle getrennt nach pflanzlichen Abfällen, 
Papier, Metall und Verbundstoffe, Kunststoffe, Weiß-, Braun- und Grünglas 
sowie Restabfall bereitzustellen.

Die einzelnen Abfallbehälter sind wie folgt zu füllen:

a) die braunen Abfallbehälter mit pflanzlichen Abfällen von Gärten, Land-
schafts- und Parkanlagenpflege, Balkon- und Terrassenbepflanzungen, Blu-
men, Obst und Gemüseabfälle, Eierschalen, Kaffeefilter mit Kaffeesatz. In die 
Abfallbehälter dürfen keine Speise- oder Fleischreste eingebracht werden. Die 
kompostierbaren Grünabfälle müssen frei von Steinen, Metallen, Kunststoff 
und starken Wurzelstöcken sein,

b) die grünen Abfallbehälter nur mit Papier (mit Ausnahme von Hygienepapier 
und Papierschnipseln) und Pappe (frei von Abfällen). Fremdstoffe, z.B. Kunst-
stofftrageriemen der Waschpulverkartons oder Einsätze von Pralinen- und 
Zigarettenschachteln, dürfen nicht eingebracht werden,

c).die gelben Abfallsäcke (Wertstoffsäcke) nur mit im Rahmen der Dualen 
Systeme lizenzierten Metallen und Verbundstoffen sowie Kunststoffen, insbe-
sondere Konserven- und Getränkedosen, Verschlüsse, Aluminiumschalen, -
deckel und –folien, Kleineisenteile, Verbundstoffe wie Getränke- und Milchkar-

(7) Die Abfallbesitzer haben die Abfälle getrennt nach pflanzlichen Abfällen, Pa-
pier, Metall und Verbundstoffe, Kunststoffe, Weiß-, Braun- und Grünglas, Rest-
abfall, Alttextilien und Schuhen, Elektro- und Elektronikkleingeräten sowie 
Kleinmetallen (gemischt) bereitzustellen.

Die einzelnen Abfallbehälter sind wie folgt zu füllen:

a) die braunen Abfallbehälter mit pflanzlichen Abfällen von Gärten, Landschafts-
und Parkanlagenpflege, Balkon- und Terrassenbepflanzungen, Blumen, Obst 
und Gemüseabfälle, Eierschalen, Kaffeefilter mit Kaffeesatz. In die Abfallbehälter 
dürfen keine Speise- oder Fleischreste eingebracht werden. Die kompostierba-
ren Grünabfälle müssen frei von Steinen, Metallen, Kunststoff und starken Wur-
zelstöcken sein,

b) die grünen Abfallbehälter nur mit Papier (mit Ausnahme von Hygienepapier 
und Papierschnipseln) und Pappe (frei von Abfällen). Fremdstoffe, z.B. Kunst-
stofftrageriemen der Waschpulverkartons oder Einsätze von Pralinen- und Ziga-
rettenschachteln, dürfen nicht eingebracht werden,

c) die gelben Abfallsäcke (Wertstoffsäcke) nur mit im Rahmen der Dualen Sys-
teme lizenzierten Metallen und Verbundstoffen sowie Kunststoffen, insbesonde-
re Konserven- und Getränkedosen, Verschlüsse, Aluminiumschalen, -deckel und 
–folien, Kleineisenteile, Verbundstoffe wie Getränke- und Milchkartons, Vakuum-
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tons, Vakuum-Verpackungen oder aluminiumbeschichteter Karton und Silber-
papier sowie Tragetaschen, Beutel, Einwickelfolien, Kunststoffflaschen von 
Spülmitteln, Waschmitteln oder Körperpflegemitteln, Kunststoffbecher von 
Milchprodukten oder von Margarine, Schaumstoffe von Obst- und Gemüse-
schalen, andere geschäumte Verpackungen und Styropor. Ausgeschlossen 
sind mit Fremdstoffen behaftete Metalle (z.B. Kabelreste, Elektrogeräte, Batte-
rien), Verpackungen mit Schadstoffen wie Spraydosen und Lackdosen 
und/oder stark verschmutzte Verpackungen,

d) die Glassammelkörbe nur mit Weiß-, Braun- oder Grünglas. Ausgenommen 
hiervon sind Fenster- und Spiegelglas. Es dürfen auch keine Glasscherben, 
Keramik, Porzellan, Verschlüsse von Flaschen und Gläsern, Korken, Glüh-
lampen, Leuchtstoffröhren oder sonstige mit Glas verbundene Fremdstoffe in 
die Glassammelkörbe gefüllt werden. Das Weißglas ist in die weißen, das 
Braunglas in die braunen und das Grünglas in die grünen Plastikkörbe einzu-
füllen,

e) die grauen Abfallbehälter/säcke mit den Restabfällen, soweit diese nicht 
nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossen sind. Die unter den Buchstaben a) 
bis d) aufgeführten Wertstoffe dürfen nicht in die/den Restmülltonne/sack ein-
gefüllt werden.

§ 15
Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft

(1) Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsorgungsgemein-
schaft für benachbarte Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungsge-
meinschaft kann für ein Abfallgefäß oder mehrere Abfallgefäße zugelassen 
werden.

Verpackungen oder aluminiumbeschichteter Karton und Silberpapier sowie Tra-
getaschen, Beutel, Einwickelfolien, Kunststoffflaschen von Spülmitteln, Wasch-
mitteln oder Körperpflegemitteln, Kunststoffbecher von Milchprodukten oder von 
Margarine, Schaumstoffe von Obst- und Gemüseschalen, andere geschäumte 
Verpackungen und Styropor. Ausgeschlossen sind mit Fremdstoffen behaftete 
Metalle (z.B. Kabelreste, Elektrogeräte, Batterien), Verpackungen mit Schadstof-
fen wie Spraydosen und Lackdosen und/oder stark verschmutzte Verpackungen,

d) die Plastikkörbe nur mit Weiß-, Braun- oder Grünglas. Ausgenommen hiervon 
sind Fenster- und Spiegelglas. Es dürfen auch keine Glasscherben, Keramik, 
Porzellan, Verschlüsse von Flaschen und Gläsern, Korken, Glühlampen, 
Leuchtstoffröhren oder sonstige mit Glas verbundene Fremdstoffe in die Glas-
sammelkörbe gefüllt werden. Das Weißglas ist in die weißen, das Braunglas in 
die braunen und das Grünglas in die grünen Plastikkörbe einzufüllen. Im Wech-
sel mit der Glasabfuhr sind die Plastikkörbe für die Sammlung von gemischten 
Kleinmetallen (grüne Plastikkörbe), Elektro- und Elektronikkleingeräten der 
Gruppen 3 und 5 nach § 9 Abs. 4 des ElektroG (braune Plastikkörbe) und Alttex-
tilien/Schuhe (weiße Plastikkörbe) zu nutzen. Bei der der Nutzung für Alttextili-
en/Schuhe (weiße) Plastikkörbe) sind die Schuhe paarweise zu bündeln und die 
Alttextilien zum Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung in geeigneten Plas-
tiksäcken/-tüten einzupacken.

e) die grauen Abfallbehälter/-säcke mit den Restabfällen, soweit diese nicht nach 
§ 3 dieser Satzung ausgeschlossen sind. Die unter den Buchstaben a) bis d) 
aufgeführten Wertstoffe dürfen nicht in die/den Restmüllabfallbehälter/-sack ein-
gefüllt werden.

f) Depotcontainer für Altkleider und Schuhe dürfen zur Vermeidung von Lärmbe-
lästigungen nur werktags in der Zeit von 07.00 – 20.00 Uhr benutzt werden. Das 
Abstellen von Abfällen jeglicher Art neben oder auf Depotcontainern ist verboten.

§ 16
Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft

(1) Auf Antrag der Grundstückseigentümer kann eine Entsorgungsgemeinschaft 
für benachbarte Grundstücke zugelassen werden. Die Entsorgungsgemeinschaft 
kann für ein Abfallgefäß oder mehrere Abfallgefäße zugelassen werden.
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(2) Die als Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer 
haften gegenüber der Stadt Kleve im Hinblick auf die zu zahlende Abfallent-
sorgungsgebühr als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 ff. BGB.

(3) Die zugelassene Entsorgungsgemeinschaft gilt bzgl. des Anschluss- und 
Benutzungszwanges gem. § 6 der Satzung als ein Verpflichteter. Dement-
sprechend kann die Befreiung gem. § 8 Abs. 1 S. 1 der Satzung als Eigen-
verwertung erteilt werden, wenn die Verwertung auf dem Grundstück eines 
der Mitglieder der Entsorgungsgemeinschaft durch die Mitglieder der Entsor-
gungsgemeinschaft erfolgt.

s.a. § 11 Abs. 6 u. 7!

§ 16
Sperrmüll und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

(1) Sperrige Abfälle/Sperrmüll sind bewegliche Sachen aus Haushalten, die 
selbst nach einer zumutbaren Zerkleinerung wegen ihrer Sperrigkeit, ihres 
Gewichts oder ihrer Materialbeschaffenheit nicht in die zugelassenen Abfall-
behälter passen, diese beschädigen oder das Entleeren beschweren könnten. 
Insbesondere fallen hierunter:
ausgediente Matratzen, Möbel, Fahrräder, Fahrradteile, Kinderwagen und 
andere Haushaltsgegenstände. Das Einzelstück darf ein Gewicht von 75 kg 
sowie eine Größe von 1,50 m x 0,50 m x 0,75 m nicht übersteigen.

(2) Nicht zu den sperrigen Abfällen bzw. zum Sperrmüll gehören insbesondere 
Haushaltskältegeräte, Öltanks bzw. leere Ölbehälter, Autowracks oder Fahr-
zeugteile einschließlich Altreifen, Motorräder, Mopeds, Silofolien, Bäume, 

(2) Die in der Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer 
haften gegenüber den USK im Hinblick auf die zu zahlenden Abfallentsorgungs-
gebühr als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 ff. BGB. 51)

(3) Die zugelassene Entsorgungsgemeinschaft gilt bzgl. des Anschluss- und 
Benutzungszwanges gem. § 6 der Satzung als ein Verpflichteter. Dementspre-
chend kann die Befreiung gem. § 8 Abs. 1 S. 1 der Satzung als Eigenverwertung 
erteilt werden, wenn die Verwertung auf dem Grundstück eines der Mitglieder 
der Entsorgungsgemeinschaft durch die Mitglieder der Entsorgungsgemein-
schaft erfolgt.

§ 17
Häufigkeit und Zeit der Leerung

(1) Die grauen Abfallbehälter/-säcke, die grünen Abfallbehälter und die braunen 
Abfallbehälter werden 14-tägig und die weißen, braunen und grünen Plastikkör-
be alle 8 Wochen einmalig entleert. Die Abfallsäcke für Metalle/Verbundstoffe 
sowie für Kunststoffe werden alle 4 Wochen abgefahren. Die Zeiten der Entlee-
rung werden von den USK rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gegeben.

(2) Kann der Abfall durch einen Umstand, den der Anschlusspflichti-
ge/Anschlussberechtigte zu vertreten hat, zu den festgesetzten Zeiten nicht ab-
gefahren werden, so ist eine Abfuhr des Abfalls vor dem nächsten regelmäßigen 
Abfuhrtag nur als Sonderleistung möglich.

§ 18
Sperrmüll und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

(1) Sperrige Abfälle/Sperrmüll sind bewegliche Sachen aus Haushalten, die 
selbst nach einer zumutbaren Zerkleinerung wegen ihrer Sperrigkeit, ihres Ge-
wichts oder ihrer Materialbeschaffenheit nicht in die zugelassenen Abfallbehälter 
passen, diese beschädigen oder das Entleeren beschweren könnten. Insbeson-
dere fallen hierunter:
ausgediente Matratzen, Möbel, Fahrräder, Fahrradteile, Kinderwagen und ande-
re Haushaltsgegenstände. Das Einzelstück darf ein Gewicht von 75 kg sowie 
eine Größe von 1,50 m x 0,50 m x 0,75 m nicht übersteigen.

(2) Nicht zu den sperrigen Abfällen bzw. zum Sperrmüll gehören insbesondere 
Haushaltskältegeräte, Öltanks bzw. leere Ölbehälter, Autowracks oder Fahr-
zeugteile einschließlich Altreifen, Motorräder, Mopeds, Silofolien, Bäume, Baum-



Anlage 7
Baumstubben, Papier, Pappe, Altkleider, Schuhe, gewerbliche Abfälle und 
Betriebsabfälle aller Art aus Fabriken, Werkstätten, Gewerbebetrieben und 
dergleichen sowie alle anderen Gegenstände, die nicht in die Abfuhrfahrzeuge 
passen oder diese beschädigen könnten. Ferner zählen hierzu alle mit einem 
Gebäude üblicherweise fest verbundenen Teile wie z.B. Türen, Fenster, Fuß-
böden, Holzdecken u.ä..

(3) Die Sperrmüllabfuhr findet jeweils auf Antrag (Anmeldungen mit Sperr-
müllkarte, per Internet oder telefonisch) außerhalb der regelmäßigen Abfall-
entsorgung statt. Jeder Haushalt kann die Sperrmüllabfuhr auf Antrag bis zu 2 
Mal pro Jahr beanspruchen. Die Menge ist auf 4 cbm sowie 500 kg je Abfuhr 
begrenzt. Der Abfuhrtermin wird dem Anmelder mitgeteilt. Daneben kann 
Sperrmüll auch vom Abfallbesitzer zu den jeweiligen Öffnungszeiten zum 
Wertstoffhof Kleve oder zur Umladestation des Kreises Kleve in Moyland ver-
bracht werden (Selbstanlieferung). Bei der Selbstanlieferung am Wertstoffhof 
Kleve ist die Menge auf 2 cbm bzw. 200 kg je Anlieferung begrenzt. Es sind 
bis zu 4 Selbstanlieferungen je Jahr möglich.

(4) Bei der Sperrmüllabfuhr auf Antrag sind die sperrigen Abfälle am 
Abfuhrtag am Gehweg oder Straßenrand so aufzustellen, dass ein Verladen 
möglich und zumutbar ist und der Fußgänger- und Straßenverkehr nicht ge-
fährdet werden. Bei abgelegenen Grundstücken, bei Grundstücken an nicht 
für den Schwerlastverkehr zugelassenen Straßen und bei Grundstücken an 
Straßen ohne Wendehammer haben die Anschluss- und Benutzungspflichti-
gen die Sperrstücke zur Abfuhr an der nächstliegenden, für die Abfallbeseiti-
gungsfahrzeuge erreichbaren Stelle abzulegen. Altmetalle, Altholz, Elektro-
und Elektronikschrott sowie Kühlgeräte sind optisch deutlich getrennt vom 
übrigen Sperrmüll bereitzustellen. Verunreinigungen, die durch das Ablegen 
der Sperrstücke entstehen, sind von dem Anschluss- und Benutzungspflichti-
gen unverzüglich zu beseitigen. Ferner dürfen Sperrstücke nicht mit anderen 
Abfällen befüllt werden (Kartons, Säcke). 

(5) Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt von sonstigem Abfall, ins-
besondere Sperrmüll, gesondert zur Abholung vor dem Grundstück bereitzu-
stellen oder zu einer von der Stadt Kleve benannten Sammelstelle zu bringen. 
Die Abholtermine für Elektro- und Elektronik-Altgeräte werden durch die Stadt 
Kleve bekannt gegeben.

stubben, Papier, Pappe, Altkleider, Schuhe, gewerbliche Abfälle und Betriebsab-
fälle aller Art aus Fabriken, Werkstätten, Gewerbebetrieben und dergleichen 
sowie alle anderen Gegenstände, die nicht in die Abfuhrfahrzeuge passen oder 
diese beschädigen könnten. Ferner zählen hierzu alle mit einem Gebäude übli-
cherweise fest verbundenen Teile wie z.B. Türen, Fenster, Fußböden, Holzde-
cken u.ä..

(3) Die Sperrmüllabfuhr findet jeweils auf Antrag (Anmeldungen mit Sperrmüll-
karte, per Internet oder telefonisch) außerhalb der regelmäßigen Abfallentsor-
gung statt. Jeder Haushalt kann die Sperrmüllabfuhr auf Antrag bis zu 2 Mal pro 
Jahr beanspruchen. Die Menge ist auf 4 cbm sowie 500 kg je Abfuhr begrenzt. 
Der Abfuhrtermin wird dem Anmelder mitgeteilt. Daneben kann Sperrmüll auch 
vom Abfallbesitzer zu den jeweiligen Öffnungszeiten zum Entsorgungszentrum 
Moyland der KKA, Alte Bahn, 47551 Bedburg-Hau, verbracht werden (Selbstan-
lieferung). Bei der Selbstanlieferung am Wertstoffhof Kleve ist die Menge auf 2 
cbm bzw. 200 kg je Anlieferung begrenzt. Es sind bis zu 4 Selbstanlieferungen je 
Jahr möglich.

(4) Bei der Sperrmüllabfuhr auf Antrag sind die sperrigen Abfälle am Abfuhrtag 
am Gehweg oder Straßenrand so aufzustellen, dass ein Verladen möglich und 
zumutbar ist und der Fußgänger- und Straßenverkehr nicht gefährdet werden. 
Bei abgelegenen Grundstücken, bei Grundstücken an nicht für den Schwerlast-
verkehr zugelassenen Straßen und bei Grundstücken an Straßen ohne Wende-
hammer haben die Anschluss- und Benutzungspflichtigen die Sperrstücke zur 
Abfuhr an der nächstliegenden, für die Abfallbeseitigungsfahrzeuge erreichbaren 
Stelle abzulegen. Altmetalle, Altholz, Elektro- und Elektronikschrott sowie Kühl-
geräte sind optisch deutlich getrennt vom übrigen Sperrmüll bereitzustellen. Ver-
unreinigungen, die durch das Ablegen der Sperrstücke entstehen, sind von dem 
Anschluss- und Benutzungspflichtigen unverzüglich zu beseitigen. Ferner dürfen 
Sperrstücke nicht mit anderen Abfällen befüllt werden (Kartons, Säcke). 

(5) Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Sinne des ElektrG können, soweit es 
sich um sperrige Geräte handelt, über die Sperrmüllabfuhr entsprechend der 
Regelungen der Absätze 1 bis 4 erfasst werden. In diesem Falle sind sie ge-
trennt vom sonstigen Abfall insbesondere Sperrmüll gesondert zur Abholung vor 
dem Grundstück bereitzustellen. Des Weiteren können Elektro- und Elektronik-
Altgeräte im Sinne des ElektrG zum Wertstoffhof Kleve (vgl. § 13) oder zum Ent-
sorgungszentrum Moyland der KKA selbst angeliefert werden. Darüber hinaus 
ist für Elektro- und Elektronik-Altgeräte der Gruppen 3 und 5 nach § 9 Abs. 4 des 
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§ 17
Sonderleistungen

(1) Mit der Stadt Kleve können Vereinbarungen über die Ausführung von 
Sonderleistungen getroffen werden und zwar:

a) für die Abfuhr von häuslichem Sperrmüll, der die Ausmaße des § 16 Absatz 
1 dieser Satzung überschreitet (z.B. Möbel),

b) für die Abfuhr von gewerblichem Sperrmüll.

(2) Die Stadt Kleve kann über die regelmäßige Abfuhr sowie den Wertstoffhof 
Kleve hinaus weitere Annahmestellen zur Entgegennahme von Abfällen ein-
richten. Ort und Zeitpunkt werden von der Stadt Kleve bestimmt.

§ 18
Anmeldepflicht

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Kleve den erstmaligen Anfall 
von Abfällen, die voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück 
wohnenden Personen sowie jede wesentliche Veränderung der anfallenden 
Abfälle, ihrer Menge, der auf dem Grundstück wohnenden Personenzahl so-
wie der maßgebenden Einwohnergleichwerte unverzüglich anzumelden.

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als 
auch der neue Eigentümer verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrich-
tigen.

§ 19
Auskunftspflicht und Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbe-
sitzer/Abfallerzeuger sind verpflichtet, über § 18 hinaus alle für die Abfallent-
sorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere die 
Mitteilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl 
der Betten in Kliniken und Beherbergungsunternehmen.

ElektroG ein Holsystem eingerichtet.

§ 19
Sonderleistungen

(1) Mit den USK können Vereinbarungen über die Ausführung von Sonderleis-
tungen getroffen werden und zwar:

a) für die Abfuhr von häuslichem Sperrmüll, der die Ausmaße des § 18 Absatz 1 
dieser Satzung überschreitet (z.B. Möbel),

b) für die Abfuhr von gewerblichem Sperrmüll.

(2) Die USK können über die regelmäßige Abfuhr sowie den Wertstoffhof Kleve
hinaus weitere Annahmestellen zur Entgegennahme von Abfällen einrichten. Ort 
und Zeitpunkt werden von den USK bestimmt.

§ 20
Anmeldepflicht

(1) Der Grundstückseigentümer hat den USK den erstmaligen Anfall von Abfäl-
len, die voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden 
Personen sowie jede wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle, ihrer 
Menge oder der auf den Grundstück wohnenden Personenzahl sowie der maß-
gebenden Einwohnergleichwerte unverzüglich anzumelden.

(2) Wechselt der Grundstückseigentümer, so sind sowohl der bisherige als auch 
der neue Eigentümer verpflichtet, die USK unverzüglich zu benachrichtigen. 

§ 21
Auskunftspflicht, Betretungsrecht, Duldungspflicht

(1) Der Grundstückseigentümer, der Nutzungsberechtigte oder der Abfallbesit-
zer/ Abfallerzeuger sind verpflichtet, über § 20 hinaus alle für die Abfallentsor-
gung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mittei-
lung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten 
in Kliniken und Beherbergungsunternehmen.
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(2) Den Beauftragten der Stadt Kleve ist zur Prüfung, ob die Vorschriften die-
ser Satzung befolgt werden, ungehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewäh-
ren, für die nach dieser Satzung Anschluss- und Benutzungszwang besteht. 
Auf den Grundstücken etwa vorhandene Sammelstellen für Abfälle müssen zu 
diesem Zweck jederzeit zugänglich sein.

(3) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. Wird einer Anord-
nung nicht innerhalb einer angemessenen Frist entsprochen, so ist die Stadt 
Kleve berechtigt, die notwendigen Zwangsmittel nach § 55 ff. des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen anzuwenden, 
insbesondere die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlussbe-
rechtigten durchzuführen oder von anderen durchführen zu lassen.

(4) Der Anschlusspflichtige ist zur wahrheitsgemäßen und vollständigen Aus-
füllung der ihm von der Stadt Kleve übersandten Erklärungen innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist verpflichtet.

(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt Kleve ausgestell-
ten Dienstausweis auszuweisen.

§ 20
Unterbrechung der Abfallentsorgung

(1) Unterbleibt die der Stadt Kleve obliegende Abfallentsorgung bei vorüber-
gehenden Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von 
Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen 
Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich 
nachgeholt.

(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken , auf denen überlassungs-
pflichtige Abfälle anfallen sind nach § 19 Abs. 1 Satz 1 KrWG verpflichtet, das 
Aufstellen von Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten des 
Grundstücks zum Zweck des Einsammelns und zur Überwachung des Getrennt-
haltens und der Verwertung von Abfällen zu dulden.

(3) Den Bediensteten und Beauftragten der USK ist zur Prüfung, ob die Vor-
schriften dieser Satzung befolgt werden, im Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG un-
gehinderter Zutritt zu Grundstücken zu gewähren, für die nach dieser Satzung 
Anschluss- und Benutzungszwang besteht. Auf den Grundstücken etwa vorhan-
dene Sammelstellen für Abfälle müssen zu diesem Zweck jederzeit zugänglich 
sein.

(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. Wird einer Anordnung 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist entsprochen, so sind die USK berech-
tigt, die notwendigen Zwangsmittel nach § 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen anzuwenden, insbesondere die er-
forderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlussberechtigten durchzuführen 
oder von anderen durchführen zu lassen.

(5) Der Anschlusspflichtige ist zur wahrheitsgemäßen und vollständigen Ausfül-
lung der ihm von den USK übersandten Erklärungen innerhalb der vorgeschrie-
benen Frist verpflichtet.

(6) Die Beauftragten haben sich durch einen von den USK ausgestellten Dienst-
ausweis auszuweisen.

(7) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 14 Abs. 1 Grundge-
setz) wird insoweit durch § 19 Abs. 1 Satz 3 KRWG eingeschränkt

§ 22
Unterbrechung der Abfallentsorgung

(1) Unterbleibt die den USK obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden 
Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstö-
rungen, Streiks, betriebsnotwendigen Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, 
werden die erforderlichen Maßnahmen so bald wie möglich nachgeholt.
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(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Ge-
bühren oder auf Schadensersatz.

§ 21
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung /

Anfall der Abfälle

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungsein-
richtung beginnt, wenn dem Anschluss- und Benutzungspflichtigen die nach 
dieser Satzung festgelegten Abfallbehältnisse zur Verfügung gestellt werden 
und das an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossene 
Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung der bereitgestellten Abfallbe-
hältnisse angefahren wird.

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die 
Voraussetzungen des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrW-/AbfG erstmals 
erfüllt sind.

(3) Die Stadt Kleve ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegen-
ständen suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden 
als Fundsachen behandelt.

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestell-
te Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen.

§ 22
Abfallentsorgungsgebühren

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt 
Kleve und die sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die 
Stadt Kleve werden Abfallentsorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung 
erlassenen Gebührensatzung für die kommunale Abfallentsorgungseinrich-
tung der Stadt Kleve erhoben.

(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebüh-
ren oder auf Schadensersatz.

§ 23
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung

/ Anfall der Abfälle

(1) Die gebührenpflichtige Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrich-
tung beginnt, wenn dem anschluss- und benutzungspflichtigen Grundstücksei-
gentümer ein oder mehrere Abfallgefäße zur Verfügung gestellt worden sind 
oder ein oder mehrere Abfallgefäße anderweitig vorhanden sind und diese zur 
Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Ent-
leerung dieser Abfallbehältnisse angefahren wird.

(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Vo-
raussetzungen des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind.

(3) Die USK sind nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen 
suchen zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fund-
sachen behandelt.

(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte 
Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen.

§ 24
Abfallentsorgungsgebühren

Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung und die sons-
tige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die USK werden Abfallent-
sorgungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für 
die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung erhoben. 
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§ 23
Andere Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden 
Rechte und Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungs-
eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes, Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines Grund-
stücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren 
Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss-
und Benutzungspflichtige vorhanden sind.

§ 24
Begriff des Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im 
Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grund-
stücksbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selb-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet.

§ 25
Ordnungswidrigkeiten

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen 
handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwi-
derhandelt, indem er

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt/Gemeinde zum 
Einsammeln oder Befördern überlässt;

b) von der Stadt Kleve bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke zum Einfül-
len von Abfällen nicht benutzt und damit dem Anschluss- und Benutzungs-
zwang in § 6 zuwider handelt;

c).für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke entgegen § 
14 Abs. 11 dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt;

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 14 Abs.2 , Abs. 4 , 
Abs.5 und Abs.6 dieser Satzung befüllt;

§ 25
Andere Berechtigte und Verpflichtete

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer ergebenden Rechte 
und Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer 
und sonstige Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, 
Nießbraucher sowie alle sonstigen zum Besitz eines Grundstücks dinglich Be-
rechtigten. Die Grundstückseigentümer werden von ihren Verpflichtungen nicht 
dadurch befreit, dass neben ihnen andere Anschluss- und Benutzungspflichtige 
vorhanden sind. 

§ 26
Begriff des Grundstücks

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Lie-
genschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücks-
bezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bildet. 

§ 27
Ordnungswidrigkeiten

(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen 
handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwider-
handelt, indem er 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle den USK zum Einsammeln 
oder Befördern überlässt;

b) überlassungspflichtige Abfälle den USK nicht überlässt oder von den USK
bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke zum Einfüllen von Abfällen nicht be-
nutzt und damit dem Anschluss- und Benutzungszwang in § 6 zuwider handelt;

c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke entgegen § 15
Abs. 7 dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt;

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 15 Abs. 2, Abs. 4 , Abs.
5 und Abs. 6 dieser Satzung befüllt;
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e) die Bereitstellung der Abfallbehälter nach § 14 Abs. 10 dieser Satzung auf 
einer bestimmten Straßenseite unterlässt;

f) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des 
Abfalls gemäß § 18 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet;

g) anfallende Abfälle entgegen § 21 Abs. 2 i.V.m § 21 Abs. 4 dieser Satzung 
unbefugt durchsucht oder wegnimmt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet 
werden, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere 
Geldbuße vorsehen.

§ 26
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kleve vom 24.05.2000 
in der zuletzt gültigen Fassung außer Kraft.

e) die Bereitstellung der Abfallbehälter nach § 14 Abs. 4 dieser Satzung auf ei-
ner bestimmten Straßenseite unterlässt;

f) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Ab-
falls gemäß § 20 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet;

g) anfallende Abfälle entgegen § 23 Abs. 2 i.V. m § 23 Abs.4 dieser Satzung 
unbefugt durchsucht oder wegnimmt;

h) Depotcontainer außerhalb der nach § 15 Abs. 7 Ziff. f zugelassenen 
Einwurfzeiten benutzt oder Abfälle neben Depotcontainern ablegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  50.000 € geahndet 
werden, soweit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere 
Geldbuße vorsehen.

§ 28
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Satzung tritt am TT.MM.JJJJ in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Kleve vom 07.02.2008 in der zuletzt gültigen Fas-
sung außer Kraft.




